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1 . ALLGEMEINE BESTIMMONGEN
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Art. 1 Zweck und Geltungsbereich

Das vorliegende Baureglement soll eine zweckmâssige Nutzung und
geordnete Besiedlung des gesamten Gemeindegebietes gewâhrleisten.

Es regelt Rechte und Pflichten des Einzelnen auf dern Gebiete des
Bauwesens und der Bodennutzung gegenüber der Gemeinschaft und
gegenüber Dritten.

Art . 2 Gesetzliche Grundlagen

Das Reglement stützt sich auf die einschlâgigen eidgenossischen und
kantonalen rechtlichen Vorschriften, insbesondere diejenigen des
Bauwesens und verwandter Gebiete.

Art. 3 Vollzug

Der Vollzug des Baureglementes und die Aufsicht über das Bauwesen
sind Sache des Gemeinderates . Er erteilt die Baubewilligung unter
Vorbehalt der Erteilung der Bewilligung durch die kantonalen In­
stanzen.

Der Gemeinderat wâhlt die Baukornrnission. Er legt deren Befugnisse
fest.

Die Baukornrnission bereitet die Beschlüsse des Gerneinderates vor und
stellt diesem Antrag. Sie vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates
und ist für die administrativen und technischen Belange des Bauwe­
sens verantwortlich.

Art. 4 Verantwortung

Der Bauherr ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschrif­
ten und der rechtsgültigen Bauverfügungen des Gemeinderates und der
kantonalen Baukornrnission.

Besteht die Bauherrschaft aus mehreren Personen, haften diese soli­
darisch. Sie haben der Gemeinde einen federführenden Bauherrn
schriftlich bekanntzugeben.

Durch Erteilen der Baubewilligung und durch Ausüben der Kontrollen
übernehmen die Behorden keine Verantwortung, insbesondere für die
Konstruktion, Festigkeit oder Materialeignung.
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2 . PLANUNGSWESEN UND -BEGRIFFE

2.1 Planungsmittel

Art. 5 Reglemente und Plane

Die Planungsmittel der Gemeinde bestehen aus folgenden Dokumenten,
Planen und Reglementen:

Reglemente
Baureglement mit Zonenordnung und Zonenplan
Kanalisationsreglement
Trinkwasserreglement
Kehrichtreglement
Richtlinien über den Gebaude- und Ortsbildschutz
Verkehrsreglement

Plane
Zonenplan
Nutzungsplan
Erschliessungs- und Versorgungsplane

Verkehr
Wasser
Kanalisation
Strom

Plan über die Fuss- und Wanderwege
Übersichtsplan über den Stand der Erschliessung

Nach Bedarf
Quartierplane oder Detailnutzungsplane

. Strassen- und Baulinienplane

Art. 6 Zonenplan

Der Zonenplan scheidet das Baugebiet vom übrigen Gemeindegebiet. Er
teilt Baugebiete in Zonen ein, legt Landwirtschaftszonen, Frei- und
Grünflachen fest und bezeichnet die Schutzgebiete sowie indikativ
die Gefahrenzonen. Er bildet einen integrierenden und verbindlichen
Bestandteil des Baureglementes und wird mit diesem der Urversammlung
vorgelegt. Der rechtsgültige Zonenplan liegt bei der Gemeinde und
beim kantonalen Umwelt- und Raumplanungsdepartement zur Einsicht
auf. Er ist für jedermann verbindlich.

Art. 7 Nutzungsplan

Der Nutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindegebiet und beinhaltet
mindestens die Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen sowie weitere
Zonen spezieller Nutzung.



Art. 8 Erschliessungsplan Verkehr
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Der Erschliessungsplan Verkehr enthalt die bestehenden und geplanten
Verkehrslinien in der Gemeinde, die Hauptverkehrs-, Sammel- und Er­
schliessungsstrassen und die ëffentlichen Parkplatze und Fuss- und
Wanderwege sowie die Bahnanlagen. Er kann zusatzlich die Bau- und
Niveaulinien und Angaben über die Fahrbahnbreiten enthalten.

Der rechtsgültige und nachgeführte Erschliessungsplan Verkehr liegt
bei der Gemeinde zur Einsicht auf.

Art. 9 Erschliessungsplan Versorgung

lm Erschliessungsplan Versorgung sind die dem Zonenplan und den
Bauetappen angepassten Konzeptionen für die Wasser- und Energie­
versorgung sowie für die Abwasserbeseitigung dargestellt. Er enthalt
insbesondere den Standort der wichtigsten Bauten und Anlagen, die
generelle Linienführung der wichtigsten Kanale und Leitungen sowie
deren Einzugsgebiete.

Der rechtsgültige und nachgeführte Erschliessungsplan Versorgung
. liegt bei der Gemeinde zur Einsicht auf.

Art. 10 Fuss- und Wanderwege

a) Das Fuss- und Wanderwegnetz umfasst in der Regel:

die innerhalb des Siedlungsgebietes liegenden Fusswege;
die ausserhalb des Siedlungsgebietes liegenden Wanderwege.

b) Planung, Kennzeichnung, Erhaltung und Ersatz des Fuss- und
Wanderwegnetzes sind Aufgabe der Gemeinde. Sie unterliegen der
Genehmigung durch das Umwelt- und Raumplanungsdepartement.

c) Die Gemeinde prüft Anderungsvorhaben und Ersatzmassnahmen; sie
ist zustandig für die Durchführung des durch die kantonale
Gesetzgebung festgelegten Verfahrens.

d) Auf dem Fuss- und Wanderwegnetz wird der freie Durchgang durch
die Gemeinde im Rahmen der geltenden Rechtsordnung garantiert.

Art. 11 Übersicht über den stand der Erschliessung

Der Übersichtsplan über den Stand der Erschliessung zeigt die Teile
der Bauzonen, die aufgrund abgeschlossener Planung und Erschliessung
baureif sind oder bei zielstrebiger Weiterführung der bisher
erbrachten Leistungen voraussichtlich innert fünf Jahren baureif
gemacht werden kënnen.
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Art. 12 Quartierp1an

In klar begrenzten Teilen des Baugebietes sind nach Moglichkeit
Quartierplane zu erstellen, um eine geordnete Erschliessung und
Bebauung mit hohem Wohnwert zu erreichen.

Der Quartierplan regelt die Überbauung und Erschliessung, allenfalls
auch die Ausstattung bestimmter Teile der Bauzone. Er stellt nament­
lich den Perimeter dar und umschreibt die besonderen Massnahmen be­
treffend Organisation, den Schutz sowie die Art, Zahl, Lage und Ge­
staltung von Bauten und Baugruppen.

Werden die Vorschriften des Zonenplanes und des Reglementes ein­
gehalten, ist das ordentliche Baubewilligungsverfahren anwendbar. In
den übrigen Fallen richtet sich das Verfahren nach Art. 33 ff KRPG.

Bei Bedarf erlasst die Gemeinde Sondernutzungsplane namentlich den
Detailnutzungsplan und den Quartierplan.

Art. 13 Baulinienplan

' De r Baulinienplan gibt an, wie weit an bestehende oder projektierte
Strassen, Platze und Bahnlinien gebaut werden kann.

2.2 Baugebiet und Erschliessung

Art. 14 Baugebiet

Das Baugebiet der Gemeinde wird aufgrund des Erschliessungsstandes
eingeteilt: .

a) In Bauzonen, die aufgrund abgeschlossener Planung und Erschlies­
sung baureif sind oder bei zielstrebiger Weiterführung der bisher
erbrachten Leistungen voraussichtlich innert fünf Jahren baureif
gemacht werden konnen.

b) In Bauzonen, die nicht erschlossen sind, jedoch innert 15 Jahren
benotigt und erschlossen werden.

Bei einer Zuordnung der unter Punkt b erwahnten Zonen in eine
Bauzone mit dem Erschliessungsstand, wie er unter Punkt a dargelegt
wurde, konnen die bereits geleisteten Kosten der Grundeigentümer für
die Basiserschliessung von der Gemeinde übernommen werden, sofern
die Anlagen den Planen und den Bestimmungen der Gemeinde entspre­
chen.



Art. 15 Baulanderschliessung
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Anspruch auf Erteilung einer Baubewilligung gemass Artikel 76 be­
steht nur, sofern das Grundstück genügend erschlossen ist, das
heisst:

nach Form, Grosse, Lage und Beschaffenheit für eine zonengemasse
Überbauung geeignet ist und eine allfallig durchzuführende Bau­
landumlegung im betreffenden Gebiet nicht prajudiziert wird;

alle Anlagen für den Verkehr (Strassen, Parkplatze und Zugang),
für die Wasser- und Energieversorgung sowie die Abwasserbeseiti­
gung über das offentliche Kanalisationsnetz vorhanden sind oder
gleichzeitig nach den Planen der Gemeinde erstellt werden und
der Grundeigentümer die erforderlichen Rechte für die Benutzung
dieser Anlagen besitzt;

Die Gemeinde bestimmt in Erschliessungsplanen die Art der Erschlies­
sung der verschiedenen Zonen (Art 14 KRPG)
Sie erschliesst die Bauzonen im Sinne von Art. 21 der Bundesverord­
nung über die Raumplanung. Hierzu kann sie al le notwendigen Mass­
nahmen treffen, namentlich Landumlegungen oder Grenzbereinigungen
anordnen sowie Dienstbarkeiten errichten, umwandeln oder ablosen.

'(Art. 14 KRPG).

Art. 16 Basiserschliessung; Detailerschliessung

Bei der Baulanderschliessung sind zwei Stufen der Erschliessung zu
unterscheiden:

Basiserschliessung
Die Erstellung der Sammelstrasse, der Erschliessungsstrassen und
der Hauptleitungen für die Kanalisation erfolgt durch die
Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen MOglichkeiten.

Detailerschliessung
Dm die Zahl der Anschlüsse zu vermindern, die Erschliessungs­
kosten zu senken und den Anschluss weiterer Grundeigentümer zu
erleichtern, kann der Gemeinderat auf eigene Kosten einen De­
tailerschliessungsplan erstellen lassen. Die Detailerschliessung
erfolgt zulasten der Grundeigentümer.
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Art. 17 Bauten auf unerschlossenem Gebiet

In unerschlossenem Gebiet kann in folgenden Fallen ein Baugesuch
bewilligt werden:

Zweckbauten von offentlichem Interesse
land- und forstwirtschaftliche Bauten
standortbedingte Bauten
bei provisorischen Bauten, sofern diese nicht langer als 2
Jahre bestehen bleiben

Die Abwasser müssen in jedem Fall einwandfrei gereinigt bzw. besei­
tigt werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des kantonalen und
eidgenossischen Rechtes.

2.3 Strassen, Baulinien und Parkierung

Art. 18 Baulinien,Begriff

Baulinien gibt es langs bestehenden und projektierten Strassen,
Platzen und Bahnlinien. Es gibt fakultative und obligatorische Bau­
linien:

Fakultative Baulinien dürfen von Gebaude nicht überschritten
werden. Wo solche nicht festgelegt sind, ist bei der Berechnung
des Abstandes der Fahrbahn- oder Gehsteigrand wie eine Nachbar­
grenze zu betrachten. Mindestens ist jedoch der kleine Grenzab­
stand zur Strassenachse einzuhalten. Vorbehalten bleiben die Be­
stimmungen für Garagenvorplatze.

Auf obligatorische Baulinien muss gebaut werden .

Die unter Bauverbot fallende Zone innerhalb der Baulinien bleibt Ei­
gentum der Anstosser und ist bei der Ermittlung der Ausnützungszif­
fer anrechenbar.
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Art. 19 Bauverbotszone zwischen Baulinien

Der Raum zwischen den Baulinien gilt als Bauverbotszone. In der
Bauverbotszone dürfen weder über- noch unterirdische Gebaude er­
stellt werden. Zur Verbesserung unterirdischer Parkierungsmaglich­
keiten kann der Gemeinderat Ausnahmen gestatten, sofern keine Ver­
breiterung der bestehenden oder geplanten Strassen zu erwarten ist.

Innerhalb der Bauverbotszone kannen Baubewilligungen erteilt werden
für Stützmauern und Einfriedungen, offene Terrassen und Versorgungs­
leitungen. Die Ermachtigungen zu diesen Einrichtungen und Anlagen
werden jedoch nur auf Zusehen hin erteilt. Wenn die Verkehrssicher­
heit es erfordert oder wenn innerhalb der Bauverbotszone Landerwerb
zur Strassenverbreitung oder zur Anlage von Fusswegen notwendig
wird, so müssen die erwahnten Bauten und Anlagen auf Kosten des Ei­
gentümers entweder den neuen Verhaltnissen angepasst oder entfernt
werden.

Art. 20 Vorspringende Gebaudeteile

Ausladungen über die Baulinie wie Balkone, Erker, Vordacher, Vor­
treppen, Fenster- und Rolladen sind gestattet, sofern diese nicht
mehr als 1.50 m betragen. Falls im Baulinien- oder Quartierplan Aus­
ladungen in das Gemeingut gestattet sind, müssen diese mindestens
2.50 m über dem Gehsteig- oder mind. 4.50 m über dem Fahrbahnboden
angebracht sein.

Art. 21 Rechtskraft

Um Rechtskraft zu haben, muss der Baulinienplan nach einer affent­
lichen Auflage gemass Art. 36 und Art. 42-48 des Strassengesetzes
vom 3.9.1965 vom Staatsrat homologiert werden. Die rechtskraftigen
Baulinienplane befinden sich auf der Gemeindekanzlei und dem Baude­
partement und kannen dort eingesehen werden.

Art. 22 Parkierung

Bei Neubauten, grasseren Umbauten und wesentlichen Zweckanderungen
sind auf privatem Grund ausreichende Abstellflachen für Motorfahr­
zeuge anzulegen. Gegen Eintragung des entsprechenden Parkplatz-Ser­
vituts im Grundbuch kannen diese auch auf einer Nachbarparzelle er­
stellt werden, falls diese selbst für die eigenen Bedürfnisse genü­
gend Parkplatze besitzt. Zur Verhinderung der nachtraglichen La­
schung ist diese Dienstbarkeit ebenfalls zugunsten der Gemeinde im
Grundbuch einzutragen.
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Die Anzahl der AbsteIIpIatze wird bestimmt durch die Starke des mit
dem betreffenden Bau voraussichtlich verbundenen Fahrzeugverkehrs
und durch die VerhaItnisse in dem betreffenden Quartier. AIs Richt­
Iinie giIt, dass ein AbsteIIpIatz zu ersteIIen ist:

pro Wohnung

~ro drei Betten eines Beherbergungsbetriebes

pro 4 SitzpIatze einer Gaststatte

pro 40 m2 Bruttogeschossflache für Büros und Geschafts- und
Gewerberaumen nach Massgabe des zu erwartenden Publikumandran­
ges, der Anzahl Arbeitsplatze und der aIIfaIIigen regionalen
Bedeutung

Dieser Artikel hat Geltung soweit der offentliche Verkehr gestattet
ist.
In ZweifelsfaIIen dienen dem Gemeinderat aIs RichtIinie zur Berech­
nung der notigen AbsteIIpIatze die Normen der Vereinigung Schweize­
rischer Strassenfachmanner.

Grundsatzlich muss für jedes Motorfahrzeug ein AbsteIIpIatz auf pri-
·va t em Boden nachgewiesen werden. Wenn die ortlichen VerhaItnisse die
Schaffung von privaten AbsteIIfIachen nicht erlauben, kann der Bau­
herr gegen Leistung einer jahrlichen Parkgebühr von dieser VerpfIi­
chtung entbunden werden. Die Hohe der Gebühr wird in der Parkgebüh­
renordnung festgeIegt. Es besteht kein Anspruch auf einen zugewiese­
nen AbsteIIpIatz.

Vorbehalten bleiben die Art. 215 ff. des kantonalen Strassengeset­
zes vom 2. 10. 1991.

Art. 23 Ausfahrten

Der Gemeinderat bestimmt, an welchem Ort Ausfahrten ersteIIt werden .

Sie sind so anzulegen, dass ihre Benützung den Verkehr moglichst
nicht behindert. Die Übersicht darf weder durch Pflanzen, Mauern,
Einfriedungen noch durch andere Anlagen behindert werden.

Die Neigung der Ausfahrtrampen darf nicht vor der Baulinie angesetzt
werden und in der Regel 10% nicht überschreiten.

lm übrigen gelten die einschlagigen Bestimmungen des kantonalen
Strassengesetzes.

Art. 24 Garagenvorp1atze

Garagen mit Ausfahrt gegen die Strasse müssen einen Vorplatz von
mindestens 5.00 m Tiefe, gemessen vom Strassen- resp. Gehsteigrand
aufweisen. Langs einer Nebenstrasse mit starkem GefaIIe kann diese
Distanz auf 4.50 m reduziert werden.

lm übrigen gelten die einschlagigen Bestimmungen des kantonalen
Strassengesetzes.
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Art. 25 Privatstrassen und -wege

Privatstrassen müssen sich dem Bebauungs- und Zonenplan einordnen
und sind dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. Für Unterhalt,
Reinigung und Beleuchtung sind die Eigentümer verantwortlich.

Die Breite von Privatstrassen muss mindestens 2.50 m betragen. Je
nach Lange und moglicher Belastung konnen gros sere Breiten oder an­
dere Massnahmen vom Gemeinderat verlangt werden. Dies gilt eben­
falls, wenn über eine bestehende Privatstrasse weitere Gebaude nach­
traglich erschlossen werden.

Bestehende Privatstrassen konnen, sofern sie den Anforderungen der
Gemeinde entsprechen, von dieser gegen angemessene Entschadigung
übernommen werden.

Art. 26 Kinderspielplatze

Bei Wohnhausern mit 5 oder mehr Wohnungen sind Kinderspielplatze ge­
schützt vor dem Strassenverkehr, auf privatem Baden anzulegen. In

. der Regel soll ihre Grundflache mindestens 10% der gesamten Wohn­
flache betragen. Sie dürfen nicht gleichzeitig einem anderen Zwecke
dienen.
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3. BAUORDNUNGSWESEN

3.1 Orts- und Landschaftsschutz

Art. 27 Landschaftsschutzgebiete

Die Landschaftsschutzgebiete umfassen jene Flachen, welche zum
Schutz des Orts- und Landschaftsbildes im Interesse der Erholung,
zur Freihaltung von Aussichtslagen, Gewasserufern, zur Gliederung
von Freiflachen mit einem dauernden Bauverbot oder mit Baubeschran­
kungen belegt werden kannen. Es gelten die kantonalen und eidgenas­
sischen Bestimmungen.

Art. 28 Schutz des Ortsbildes

a) In unmittelbarer Nahe geschützter oder allgemein wertvoller
Bauten ist eine einwandfreie Gestaltung erforderlich.

b) Neubauten sind sa zu erstellen, dass ihr Aussehen das Ortsbild
nicht beeintrachtigen.

c) Der Gemeinderat kann eine dem Schutze oder der Verbesserung des
Ortsbildes dienende Umgebungsgestaltung und Bepflanzung verlan­
gen.

d) Neubauten (ausgenommen Larchenholz) müssen dunkel gestrichen
werden(Holz) .

Bauvorhaben, die das Orts- und Landschaftsbild beeintrachtigen, hat
der Gemeinderat zu verweigern, auch wenn sie sonst den vorliegenden
Bauvorschriften entsprechen. Der Gemeinderat kann diesbezüglich eine
Stellungnahme der kantonalen Heimatschutzkommission (KHK) anfordern.

Art. 29 Gestaltung von Bauten und Anlagen

Neu-, An-, Um- und Aufbauten, Renovationen, Terrainveranderungen,
Einfriedungen sind in ihre landschaftliche und bauliche Umgebung sa
einzugliedern, dass eine befriedigende Gesamtwirkung entsteht.

Sie sind im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen nach den allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst werkgerecht durchzubilden, zu glie­
dern und zu gestalten. Der Gemeinderat kann entsprechende Verfügun­
gen erlassen.

Diese Bestimmungen gehen den übrigen Artikeln der Bauordnung var.
Bauvorhaben, die diesen Anforderungen nicht genügen, ist die Bewil­
ligung zu verweigern, auch wenn im übrigen die baupolizeilichen Vor­
schriften eingehalten sind.

Vorbehalten bleiben die eidgenassischen und kantonalen Vorschriften
für den Natur- und Heimatschutz.
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Art. 30 Schützenswerte Bauten

Bei den vom Amt für Denkmalpflege als erhaltenswürdig bezeichneten
Bauten ist bei Baugesuchen die Stellungnahme des Amtes für Denkmal­
pflege einzuholen. Diese Bauten dürfen ohne Bewilligung des Gemein­
derates und ohne Zustimmung der Denkmalpflege weder abgebrochen noch
umgebaut werden.

1 Der Gemeinderat erstellt unter Beizug von Fachleuten und in Zusam­
menarbeit mit der KRK ein Inventar der schützenswerten Bauten und
Gebaudeanlagen. Er kann für diese und für Bauten in ihrer Nach­
barschaft Gestaltungsvorschriften erlassen. Das Inventar und die
Gestaltungsvorschriften werden der Urversammlung zur Genehmigung
unterbreitet. Für bauliche Veranderungen ist eine sorgfaltige mass­
stabliche Eingliederung und eine Anpassung in Material und Farbe
erforderlich.

Innere Umbauten dürfen vorgenommen werden, wenn sie den Charakter
und die Form des Gebaudes im historischen Sinn nicht beeintrachti­
gen. Für die im Inventar aufgeführten schützenswerten Bauten ist ein
genügender Gebaudeunterhalt durch den Gebaudeeigentümer sicher­
zustellen. Dieser kann durch den Gemeinderat oder durch die KRK
zwingend angeordnet werden.

Massgebend sind die Richtlinien über den Gebaude- und Ortsbild­
schutz.

Art. 31 Aussichtsschutz

Um der Offentlichkeit an bevorzugter Lage die Aussicht zu erhalten,
kann der Geme~hderat im Rahmen der Mindestabstande die Situierung
eines Gebaudès festlegen, die Dachgestaltung vorschreiben und die
Firsthohe beschranken.

Art. 32 Schutz von Wasserl.a.ufen

Das Eindolen, die Korrektion und Verbauung der Bache, Graben und
Suonen ist untersagt, sofern kein überwiegendes offentliches Inte­
resse daran besteht. Die naturnahen Fliessgewasser sind in ihrem
Lauf, mit ihrer Ufervegetation und Fauna zu erhalten. Eingriffe wie
die Kiesentnahme, Verbauungen, Ablagerungen oder das Einbauen von
Aufstiegshindernissen für wandernde Fische dürfen die Lebensraume
nicht beeintrachtigen. Sind Uferverbauungen notwendig, sallen wenn
moglich nur solche im Lebendverbau (mit Pflanzen) vorgenommen wer­
den.

Wasserlaufe und Wasserleitungen dürfen nur mit Zustimmung des Ge­
meinderates und des Eigentümers bzw. des kantonalen Wasserwirt­
schaftsamtes überdeckt oder umgeleitet werden.

Einfriedungen von Wasserlaufen und Wasserleitungen sind nur gestat­
tet, wenn die Berechtigten in der Ausübung ihrer Rechte nicht unzu­
mutbar behindert sind.
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Art. 33 Schutz des Waldrandes

Naher als in einer Horizontaldistanz von 10 m von einer Waldung
dürfen keine Bauten erstellt werden. Weitere forstpolizeiliche
Massnahmen bleiben vorbehalten.

Art. 34 Orientierung und Dachgestaltung der Bauten

Die Orientierung und Dachgestaltung der Bauten ist dem Charakter des
Quartiers anzupassen.

Der Gemeinderat kann in baulich oder landschaftlich empfindlichen
Gebieten entsprechende Verfügungen erlassen, insbesondere Zonen
gleicher Orientierung der Bauten und gleicher Giebelrichtung bestim­
men.

Art. 35 Baumaterialien

. l m allgemeinen sind die ortsüblichen Baumaterialien anzuwenden. Der
Sockel der Gebaude kann aus Stein gebaut werden. Der Rest der Bauten
ist aus Holz zu erstellen oder mindestens sind die Fassaden mi~ Holz
zu verkleiden.
Die Fassaden müssen, sofern dies der Zweckbestimmung des Gebaudes
nicht widerspricht, eine genügend grosse Holzflache aufweisen. Der
Anteil an Holz oder holzverkleideten Flachen ist bei den einzelnen
Zonenvorschriften festgehalten. Balkone gelten nicht als Fassaden­
elemente.

Art. 36 Dachneigung, Dachaufbauten und Vordacher

Dachgestaltung und Material sollen eine ruhige Gesamtwirkung erzie­
len und sich den ortsüblichen Formen und Farben anpassen. Die Dach­
form ist in der Regel das übliche Walliserdach, mit einer Dachnei­
gung von 37% bis 42%.

Für die Bedachung sind Naturstein, Schindeln, Schiefer oder schie­
ferahnliche Materialien zu verwenden.

Mansardenfenster sind erlaubt. Die totale Lange aller Fenster darf
jedoch 15% der Lange der darunterliegenden Fassaden nicht über­
schreiten.
Von der Schnittlinie der Front- und Rückfassade mit der Dachhaut bis
zur Mansarde muss ein Abstand von mindestens 20% oder mindestens
2.00 m der Totallange der Seitenfassade eingehalten werden. Die
Ausbauten müssen mit dem gleichen Material wie das Dach gedeckt
werden. Das Dach der Dachaufbauten muss gleich wie das Hauptdach
eine Dachneigung von 37 % bis 42 % aufweisen.
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Für die Bedachung sind Schindein, Schiefer oder schieferahniiche
Materiaiien in schwarzer Farbe zu verwenden.

Das Vordach darf bei Minimaiabstanden auf der gesamten Fassadeniange
1 m nicht überschreiten; über Baikone kann es bis 1.50 m Breite be­
tragen.

Dachfenster bis zu einer Grosse von 0.65 m x 0.80 m sind gestattet.

Art. 37 Kniestockgestaltung

Bei Bauten, die die zuiassige Zahi der Voiigeschosse erreichen, darf
die Kniestockhohe ab Oberkante Estrichboden bis OK Fusspfette gemes­
sen 1.00 m nicht überschreiten.

Art. 38 Antennen, Reklameeinrichtungen, Sonnenkollektoren

Aussen- und insbesondere Hochantennen sind auf die empfangstechnisch
notwendigen Masse und Eiemente zu beschranken . Mehrere dem gieichen
Zweck dienende Antennen auf demseiben Gebaude sind unzuiassig.

Baikonantennen sind so anzubringen, dass sie nicht storend wirken.

In aiien Faiien, in denen Estrichantennen oder ahniiche, ausseriich
nicht in Erscheinung tretende Aniagen einen guten Empfang gewahriei­
sten, ist auf Aussenantennen zu verzichten.

Rekiamen, Schaukasten, Warenautomaten, Beleuchtungseffekte und dgi.
bedürfen einer Bewiiiigung des Gemeinderates. Sie ist zu verweigern,
wenn diese Einrichtungen die Umgebung beeintrachtigen oder die Ver­
kehrssicherheit gefahrden. Eine Beeintrachtigung kann durch Grosse,
Farbwirkung, Blendung oder Anbringung an schützenswerten Bauten ein­
treten.

Piakate dürfen nur an den von der Gemeindebehorde bezeichneten Stei­
ien angebracht werden.

Sateiitenempfangsaniagen sind in der Regel ais Gemeinschaftsanlagen
zu errichten. Der Standort der Empfangsaniage wird unter Berück­
sichtigung des offentiichen Interesses und der technischen Erfor­
dernisse durch den Gemeinderat festgeiegt. Die Farbgebung der Aniage
hat sich dem Gebaude und Quartier anzupassen

Standort, Farbgebung und Grosse von Sonnenkoliektoren richtet sich
nach den technischen Erfordernissen unter Berücksichtigung des
offentiichen Interesses.

Art. 39 Umgebungsgestaltung

Der Gestaitung der Umgebung von Bauten ist besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Jedes Baugesuch hat die Absichten des Bauherrn in die­
ser Hinsicht durch einen Umgebungspian kiar erkennen zu iassen, na­
mentiich Gestaitung des Geiandes, Zufahrt, Bepfianzung, Stützmauern
und Einzaunung. Bei ungenügender Umgebungsgestaitung kann der Ge­
meinderat entsprechende Vorschriften eriassen.
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Art. 40 Einfriedungen, Stützmauern und Boschungen

Einfriedungen sind in der Regel zu unterlassen. Zum Schutz von Vieh
kann nach Weisung des Gemeinderates eine Umzaunung erstellt werden,
wenn diese das Landschaftsbild nicht beeintrachtigen.

Dauerhafte Einfriedungen über Wasserlaufe jeder Art sind verboten.

Einfriedungen sind nicht gestattet, wenn dadurch die Ausübung beste­
hender Rechte Dritter, wie Zufahrten für die landwirtschaftliche
Nutzung verunmoglicht oder erschwert werden.

Einfriedungen in der Bauzone dürfen in der Regel 1.00 m nicht über­
schreiten.

Einfriedungen, Mauern und Boschungsmauern (System) dürfen 1.50 m nur
übersteigen, wenn sie um das Mass ihrer Mehrhohe zurückversetzt wer­
den. Auf Sichtmauern konnen den Durchblick nicht wesentlich behin­
dernde Gelander von 1.00 m Rohe erstellt werden. Der Gemeinderat
kann Ausnahmen von diesen Rohenvorschriften gestatten, wenn das
sachliche Interesse vorhanden ist.

Sichtbare Stütz- und Futtermauern, deren Rohe 1.50 m übersteigen,
,sind mit Naturstein zu verkleiden oder wo der geforderte Grenzab­
stand (60 cm) eingehalten ist mit Lebhagen zu bepflanzen. In der
Dorfzone kann der Gemeinderat weitergehende Bestimmungen erlassen.

Boschungen von Aufschüttungen und Abgrabungen sind mit einer Nei­
gung von hochstens 2 (vertikal):3 (horizontal)anzulegen.
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3.2 Begriffserlauterungen

Art. 41 Grenzabstand

Der Grenzabstand ist die kürzeste horizontal gemessene Entfernung
zwischen Fassade und Eigentumsgrenze. Dieser Abstand darf auf der
ganzen Fassadenlange nicht unterschritten werden. Es werden unter­
schieden:

kleiner Grenzabstand (a), gemessen senkrecht von der Grenze bis
zu jedem Punkt der kleineren Gebaudeseiten und der Rückfassade.

grosser Grenzabstand (A), gemessen senkrecht von der Grenze bis
zu jedem Punkt der Hauptfassade.

zur Bestimmung der Hauptfassade ist vor allem die Orientierung
der Hauptwohnraume massgebend; in der Regel ist es die der Sonne
oder Aussicht zugekehrte Langsfassade eines Gebaudes.

lasst sich die Hauptfassade eindeutig ermitteln, ist die Stel­
lung des Nachbargebaudes sowie die topographische Lage zu be­
rücksichtigen. lm Zweifel wird die Hauptfassade von der Gemein­
debehorde bezeichnet.

der Grenzabstand darf auf der ganzen Fassadenlange nicht unter­
schritten werden.

Ausnahmen sind zulassig für Dachgesimse, Erker, Balkone, Vor­
dacher, Vortreppen und ahnliche Bauteile von einer maximalen
Ausladung von 1.50 m auf den Seiten des kleinen Grenzabstandes
und 2 m auf der Seite des grossen Grenzabstandes, sofern sie
sich nicht mehr als auf 1/2 der Fassadenlange erstrecken.

gegenüber Strassen gelten die durch das Strassengesetz oder Bau­
linien festgesetzten Abstande. Für vorspringende Gebaudeteile
auf offentlichem Grund gelten die Bestimmungen von Art. 20. Wo
Baulinien fehlen, gelten die Bestimmungen von Art. 18.

Tiefbauten, d.h. Anlagen, die den gewachsenen oder falls er tie­
fer liegt, den bearbeiteten Boden nicht überragen (z.B. 01­
tanks), dürfen bis zur Eigentumsgrenze führen, sofern aussen
nichts sichtbar ist und die Umgebung nicht verandert wird.

Art. 42 Gebaudeabstand

Der Gebaudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassa­
den. Der Gebaudeabstand ist mindestens gleich der Summe der beiden
vorgeschriebenen Grenzabstande.

Bei Bauten auf gleichem Grundstück ist der Gebaudeabstand so zu be­
messen, wie wenn die Grenze zwischen ihnen vorhanden ware. Der Ge­
meinderat kann für Nebenbauten Ausnahmen gestatten.

Steht auf dem Nachbargrundstück bereits ein Gebaude, in Unterdistanz
zur gemeinsamen Grenze, so muss neben den Zonenvorschriften zum min­
desten der Grenzabstand eingehalten werden.
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Art. 43 Naherbaurecht

Mit schriftlicher Zustimmung der Nachbarn kannen die Grenzabstande
ungleich zur Grenze verteilt werden, wenn der Gebaudeabstand einge­
halten ist. Die Vereinbarung ist vor Baubeginn vom Gemeinderat zu
genehmigen und zugunsten der Gemeinde im Grundbuch einzutragen.

Art. 44 Grenzbaurecht

Das Zusammenbauen über die Grenze ist bis zur hachstzulassigen Ge­
baudelange gestattet. In der Regel sollen die für den Grenzbau vor­
gesehenen Hauser gleichzeitig aufgestellt werden. Werden die Bauten
nicht gleichzeitig erstellt, müssen die Bauteile in sich vollstandi­
ge Hauser sein und einen eigenen Giebel aufweisen. Die Vereinbarung
ist vor Baubeginn im Grundbuch zugunsten der Gemeinde einzutragen.

Art. 45 Niveaulinien

Niveaulinien geben die Hahenlage der Strassenachse an .

Art. 46 Baulinien

Baulinien legen jene Grenzen fest, die bei Bauten entlang der beste­
henden und projektierten Strassen, Platzen und Bahnen einzuhalten
sind.

Art. 47 Gebaudelange

Die Gebaudelange ist die Entfernung zwischen den Aussenkanten des
Hauptgebaudes. Wesentlich niedere Anbauten werden nicht zur Gebaude­
lange hinzugerechnet.

Wird die nach den Zonenbestimmungen zulassige Gebaudelange über­
schritten, so muss die Fassade im Minimum um 1/2 der Mehrlange ge­
staffelt werden und es sind zwei Giebel vorzusehen ..

Die Mehrlange darf nicht mehr als 50% der zulassigen Gebaudelange
betragen.
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Art. 48 Gewachsener Baden

Der gewachsene Boden ist die Oberflache des Baugrundstückes, wie sie
vor Beginn der Bauatbeiten vorhanden ist.

Bei Abgrabungen gilt das fertige neue, bei Aufschüttungen das ur­
sprüngliche Terrain aIs gewachsener Boden.

Bewilligte Terrainaufschüttungen, welche den urngebenden natürlichen
Gelandeverlauf nicht überragen, insofern sie Vertiefungen, Graben
und Mulden ausfüllen, konnen vorn Gerneinderat aIs gewachsener Boden
bezeichnet werden.

Art. 49 Gebaudehohe Geschasshohe

Die Gebaudehohe an der Stirnfassade wird gernessen vorn gewachsenen
oder, falls er tiefer liegt, vorn bearbeiteten Boden bis auf die Rohe
der Oberkante der Rauptfirst. Die Gebaudehohe an den Seitenfassaden
wird gernessen vorn gewachsenen oder, falls er tiefer liegt, vorn be­
arbeiteten Boden bis zurn Schnittpunkt der Gabaudefassade mit der
Oberkante der Dachlinie. Abgrabungen für Garageneinfahrten, Eingange

'und Vorplatze bis zu einern Drittel der Gebaudelange werden nicht zur
Gebaudehohe gerechnet. Bei Gebauden langs Strassen gilt aIs Gebaude­
hohe die Rohe ab Niveaulinie. Die Rohe von Gebauden ergibt sich aus
der Zahl der zulassigen Vollgeschosse. Dabei dürfen für die Rohe der
einzelnen Geschosse irn Durchschnitt hochstens 3.00 rn eingesetzt wer­
den. Bei Bauten mit Geschafts- und Gewerbebetrieben kann die Ge­
schosshohe des EG um max . 1.50 m erhoht werden.

Bei gestaffeltem Baukorper wird die zulassige Gebaudehohe für jeden
der versetzten Baukorper separat berechnet. Vorbehalten bleiben die
kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften.

Art. 50 Firstfassade Trauffassade

AIs Firstfassade wird jene Fassade bezeichnet, auf der die Raupt­
first aufliegt. AIs Trauffassade gilt die traufseitige Fassade.

Art. 51 Hohenlage der Gebaude

Der Fussboden des Erdgeschosses darf im Normalfall entweder hoch­
stens 1.50 rn über der tiefsten oder hochstens 0.50 rn über der hoch­
sten SteIIe des gewachsenen Terrains Iangs der Gebaudeaussenseite
Iiegen.

Kornrnt am Rang der Fussboden des Erdgeschosses langs der Gebaudeaus­
senseite hoher aIs 2.50 m über dem tiefsten Punkt des gewachsenen
Terrains zuliegen, so muss auf ein Vollgeschoss verzichtet werden.
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Art. 52 Geschosszahl

Als Vollgeschoss gelten das Erdgeschoss und jedes mit Wohn-, Schlaf­
oder Arbeitsraumen versehene Stockwerk.

Das Untergeschoss wird als Vollgeschoss gezahlt, wenn mehr als zwei
Drittel der Mauerflache aus dem natürlichen oder, falls es tiefer
liegt, vom bearbeiteten Terrain herausragt.

Das Dachgeschoss zahlt als Vollgeschoss, wenn seine nutzbare Flache
mehr als die Halfte eines Normalgeschosses ausmacht.

In der Wohnzone W3, W3 speziell und W4 zahlt das Dachgeschoss als
Vollgeschoss, wenn seine nutzbare Flache mehr als zwei Drittel eines
Normalgeschosses ausmacht.

Art. 53 Tiefbauten

Tiefbauten sind Bauten, die den gewachsenen Boden nicht überragen.
Bauten, welche unter dem Niveau des gewachsenen Bodens der anstos­
senden Parzelle bleiben, gelten als Tiefbauten und konnen bis an die
Eigentumsgrenze gebaut werden.

Art. 54 Nebengebaude

Nebengebaude sind Bauten, die mit dem Hauptgebaude in wirtschaft­
lichem und raumlichem Zusammenhang stehen, ihm untergeordnet sind
und nicht Wohn- und Gewerbezwecken dienen.
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Art. 55 Ausnützungsziffer

Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhaltniszahl zwischen der anre­
chenbaren Bruttogeschossflache der Gebaude und der anrechenbaren
Landflache.

a) Anrechenbare Bruttogeschossflache

Als anrechenbare Bruttogeschossflache gilt die Summe aller ober- und
unterirdischer Geschossflachen, einschliesslich der Mauer- und Wand­
querschnitte.

Abzüglich:

alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienenden oder hierfür
nicht verwendbaren Flachen wie z.B. zu Wohnungen gehorende
Keller-, Estrich- und Trockenraume sowie Waschküchen.

Heiz-, Kohlen- und Tankraume

Maschinenraume für Luft-, Ventilations- und Klimaanlagen

Gemeinschaftsbastelraume in Mehrfamilienhausern

nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellraume für
Motorfahrzeuge,Velos, Kinderwagen

Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht
anrechenbare Raume erschliessen

offene Erdgeschosshallen

überdeckte offene Dachterrassen

offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als
Laubengange dienen.

Zur Halfte anrechenbar sind:

Gemeinschaftsraume/Aufenthaltsraume; Gemeinschaftsraume für
Freizeitgestaltung, usw.

Gemeinschaftsküchen mit Nebenraumen, wie Kühlraume, Anrichte,
Office, usw.

Tages-Aufenthaltsraume für Angestellte und Betriebspersonal

Die Gemeinschaftsraume sind Raume, deren Benutzung den Bewohnern
mehrerer Wohneinheiten zugleich freisteht.

b) Ermittlung der anrechenbaren Landflache

Die anrechenbare Landflache ist die Flache der, von der Baueingabe
erfassten, baulich noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grund­
stückteile der Bauzone.



20

Abzüglich:

die für die Erschliessung notwendige Fahrbahn-, Zufahrts- und
Trottoirflache

projektierte Verkehrsanlagen, für deren Festlegung das gesetz­
lich vorgesehene Verfahren eingeleitet oder durchgeführt ist

Grünzone bzw. Freihaltezone, sofern sie in einem Zonen- oder
Quartierplan als solche festgelegt ist

Wald, Gewasser und andere Grundstückteile, die aus offensicht­
lichen Gründen nicht überbaubar sind, wie ausgesprochene Steil­
hange u.dgl.

Wird ein überbautes Grundstück neu parzelliert, so darf die neue
Parzelle nur soweit überbaut werden, als die Ausnützungsziffer über
das ganze Grundstück gemessen, noch nicht ausgelastet ist. Der Ge­
meinderat kann verfügen, dass die Ausnützungsziffer eines Grund­
stückes im Grundbuch vermerkt wird.

Art. 56 Zuschlag zur Ausnützungsziffer

Der Gemeinderat kann in besonderen Fallen einen Zuschlag zur Aus­
nützungsziffer gewahren. Dieser Zuschlag darf nur gewahrt werden,
wenn stadtebauliche oder andere ëffentliche wesentliche Interessen
vorliegen, insbesondere bei Quartierplanungen und Gesamtüberbauun­
gen.

Der Zuschlag darf eine zusatzliche Ausnützung von 0,1 nicht über­
schreiten.

Dieser Zuschlag wird nur gewahrt, wenn das begünstigte Gebaude der
allgemeinen Wirtschaft der Region sowie dem Erstwohnungsbau dient.
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3.3 Sicherheitsvorschriften

Art. 57 Sicherheit und Festigkeit

Bauten und Anlagen des Hoeh- und Tiefbaus sind allgemein naeh den
anerkannten Regeln der Baukunst so zu erstellen bzw . umzubauen, dass
sie den notwendigen Erfordernissen der Sieherheit und Festigkeit
entspreehen. Massgebend sind neben allen einsehlagigen eidgen6ssi­
sehen und kantonalen Gesetzen die Vorsehriften der jeweils zustandi­
gen Faehverbande sowie insbesondere die Weisungen und Riehtlinien
der Sehweiz. Unfallversieherungsanstalt (SUVA) und die Normen des
Sehweiz. Ingenieur- und Arehitektenverbandes (SIA).

Der Gemeinderat kann im Zweifelsfalle die n6tigen statistisehen Be­
reehnungen und Bodenuntersuehungen auf Kosten des Bauherrn verlan­
gen.

Art. 58 Unterhalt

Jeder Liegensehaftsbesitzer und Verfügungsbereehtigte von Bauten und
Anlagen hat diese so zu unterhalten, dass weder Mensehen, Tiere und
fremdes Eigentum gefahrdet werden, noeh die aussere Erseheinung zu
beanstanden ist. Bei drohender Gefahr muss er sofort die n6tigen Si­
eherheitsmassnahmen treffen.

Der Gemeinderat kann notfalls die Behebung von Mangeln anordnen .
Wird die Anordnung nieht befolgt, kann er mangelhafte Einriehtungen
auf Kosten des Eigentümers instandstellen oder abbreehen lassen.

Art. 59 Baustellen, Bauarbeiten

Bei Ausführungen von Bauarbeiten aller Art sind die zum Sehutze der
Arbeiter, Anwohner und Strassenbenützer erforderliehen Massnahmen zu
treffen. Diese Massnahmen umfassen aueh den Sehutz vor erheblichen,
vermeidbaren Belastigungen wie Baularm, Staub und Ersehütterungen im
Rahmen der dem Entwieklungsstand anzupassenden technisehen M6g1ieh­
keiten.

Der Bauherr ist für die Ordnung auf dem Bauplatz verantwortlieh.

Die Gemeinde kann einen Plan der Bauplatzinstallationen verlangen
und besondere Sieherheitsmassnahmen wie Bauzaune, Absehrankungen,
Beleuchtungen anordnen.

Larmerzeugende Bauarbeiten wahrend der allgemein übliehen Ruhezeit
der Bev61kerung sowie Rammarbeiten und Sprengarbeiten sind bewilli­
gungspflichtig.

Baustellen müssen verkehrssiehere Zugange und Zufahrten haben.

Baume sind weitgehend zu erhalten und wahrend der Bauzeit zu
s e h ü t z e n.
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Art. 60 Benützung offentlichen Grundes

Die Inanspruchnahme offentlichen Grundes für Baustelleninstallation­
en aller Art ist auf Gesuch hin und mit Bewilligung des Gemeindera­
tes gegen eine von ihm zu bestimmende Gebühr zulassig. Er kann die
vor Sicherheit und Gewahrleistung des offentlichen Verkehrs notwen­
digen Auflagen machen.

lm Bereich der Baustellen befindliche Platze, Strassen und Trottoirs
haben die Unternehmer in gutem, reinlichem Zustand zu erhalten. Of­
fentliche Anlagen wie Brunnen, Schieber, Hydranten, Wasserlaufe müs­
sen benutzbar, die Strassensignale sichtbar bleiben.

Die zur Sicherheit aller Strassenbenützer und Passanten erforderli­
chen Abschrankungen und Fangdacher im Bereich von Gerüstungen und
schwebenden Lasten sind unaufgefordert zu erstellen.

Durch Arbeiten beschadigte Strassen, Wege, Trottoirs und Platze sind
unverzüglich und fachgerecht gemass den Weisungen des Gemeinderates
instandzustellen. Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.

~rt. 61 Feuerpolizei und Brandschutz

Alle baulichen Anlagen müssen den kantonalen feuerpolizeilichen Ge­
setzen und Beschlüssen entsprechen. Massgebend sind ferner die Weg­
leitungen der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungsanstalten und
die Normen des SIA. Der Gemeinderat erlasst die notigen Massnahmen.
Die Beaufsichtigung des Brandschutzes ist Sache der Gemeindefeuer­
kommission und des kantonalen Feuerinspektorates.

Art. 62 Brandmauern

Brandmauern müssen erstellt werden:

zwischen zusammengebauten Hausern auf der Grundstückgrenze

zwischen Gebaudeteilen, wenn in einem Teil feuergefahrliche
Stoffe gelagert werden, im andern Wohn- oder Arbeitsraume
untergebracht sind

auf Weisung des Feuerinspektorates bzw. der Gemeindefeuerkommis­
sion.
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Art. 63 Dachwasser und Schneefanger

Niederschlagswasser von den Dachern und Sickerwasser ist mittels
Rinnen und Ablaufen in einen Sickerschacht oder in einen 6ffentli­
chen Bach abzugeben. Das Dach- und Sickerwasser darf nicht in die
6ffentliche Kanalisation geleitet werden Bestehende Gebaude, die
Dach- und Sickerwasser in die 6ffentliche Kanalisation leiten, haben
innert einer Frist von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Reglemen­
tes die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Auf geneigten Dachern sind wirksame Schneefangvorrichtungen anzu­
bringen. Diese Bestimmungen gelten auch für bestehende Bauten.
Für Schaden und Unfalle, die aus Nichtbeachten dieser Vorschriften
erfolgen, haftet der Eigentümer.
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3.4 Gesundheitspolizeiliche Vorschriften

Art. 64 Allgemeine Anforderungen

Bauten und Anlagen müssen den gesundheitspolizeilichen Anforderungen
entsprechen, namentlich in bezug auf Warme- und Schalldammung, Raum­
und Fenstergrëssen, Besonnung, Belichtung, Belüftung, Trockenheit,
sanitare Einrichtungen und Gewasserschutz. Massgebend sind die kan­
tonalen Vorschriften sowie die jeweils gültigen Normen und Empfeh­
lungen des SIA und der einschlagigen Fachverbande.

Art. 65 Immissionen

Jedermann ist verpflichtet, sich bei der Nutzung seines Eigentums
aller übermassiger Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn zu
enthalten .

. Verboten sind insbesondere aIle schadlichen oder nach Lage und Be­
schaffenheit des Grundstückes nicht gerechtfertigten Einwirkungen
durch Rauch, Russ, lastige Dünste, Larm, Wasser, Erschütterungen,
u.dgl.

Der Gemeinderat ist berechtigt, Neubauten oder Anderungen von be­
stehenden Bauten abzulehnen, wenn sie eine unzumutbare Belastigung
erwarten lassen.

Bei unzumutbarem Baularm ist der Gemeinderat berechtigt, die nëtigen
Vorkehren zu verlangen oder die betreffenden Arbeiten einstellen zu
lassen.
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Gemass Larmschutzverordnung werden den einzelnen Bauzonen Larm­
empfindlichkeitsstufen zugeordnet.

In Nutzungszonen nach Art. 14ff des Bundesgesetzes über die Raum­
planung gelten im Sinne von Art. 43 der eidg. Larmschutzverordnung
folgende Empfindlichkeitsstufen:

a. die Empfindlichkeitsstufe l in Zonen mit einem erhohten Larm­
schutzbedürfnis, namentlich in Erholungszonen;

b . die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine storenden
Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen
für offentliche Bauten und Anlagen

c. die Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen massig storende
Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen
(Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen;

d . die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark storende
Betriebe zugelassen sind, namentlich Industriezonen.

Art. 67 Misthôfe und Jauchegruben

a) Misthofe und Jauchegruben müssen durch geeignete bauliche Mass­
nahmen undurchlassig gemacht werden. Neue Anlagen müssen mit ei­
ner undurchlassigen Mauer auf ihrer ganzen Rohe umgeben werden.
Sowohl neue wie bestehende Anlagen dürfen keine Gefahren für die
Bevolkerung darstellen und müssen ausreichend eingefriedet sein.

b) Über eventuelle Aufhebung solcher bestehender Anlagen in Wohnbe­
reichen entscheidet der Gemeinderat.

c) Für Neuerstellungen ist eine Bewilligung der Gemeinde einzuho­
len. Diese setzt auch die einzuhaltenden Abstande fest.

d) Das Ableiten von Jauche auf die Strasse und auf fremde Grund­
stücke oder in die Kanalisationsanlagen ist verboten.
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Art. 68 Isolation

Wohn- und Arbeitsraume müssen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit,
gegen Schall und gegen Temperatureinflüsse fachgerecht isoliert
werden.

Neubauten dürfen erst bezogen werden, wenn sie genügend ausgetrock­
net sind.

Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraume sind in der Regel zu unterkellern
und dürfen sich nicht unter der Erdoberflache befinden. Nicht unter­
kellerte Raume sind einwandfrei zu isolieren.

In nicht vollstandig freiliegenden Kellergeschossen sind im Rahmen
der baugesetzlich zulassigen Geschosszahl gewerbliche Bauten nur zu­
las sig unter der Voraussetzung, dass

die gewerblich benützten Raume gegen die Einwirkungen von Feuch­
tigkeit und sonstige nachweisbar schadliche Einflüsse geschützt
sind.

eine genügende und einwandfreie Lüftung und Belichtung garan­
tiert wird.

es sich nicht um Betriebe handelt, deren Beschaftigte mehr oder
weniger dauernd an einen festen Sitz oder Standort gebunden
sind.

Art. 69 Energiesparen / Nutzung von Alternativenergie

Die Gebaude und die Enrichtungen, die beheizt oder gekühlt werden
müssen, sind so zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten, dass
der Energieverlust auf ein Minimum beschrankt wird.

Bestehende Gebaude und Einrichtungen, die den neuen Anforderungen
nicht entsprechen, werden diesen angepasst, sobald an ihnen bedeu­
tende Umbauten oder Renovationen vorgenommen werden, namentlich bei
Fassadenrenovationen und sofern die Kosten dieser Massnahmen nicht
unverhaltnismassig sind. lm übrigen ist das kantonale Energiespar­
gesetz vom 11. Marz 1987 und die Ausführungsbestimmungen sinngemass
anwendbar.

Die Nutzung von alternativen Energien, namentlich Sonnenenergie wird
ausdrücklich gefërdert. Die Errichtung von Sonnenkollektoren auf
Dachern ausserhalb des Dachplattenperimeters ist gestattet. Der
Gemeinderat kann entsprechende Muster verlangen.
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Art. 70 Geschosshohe Raumgrosse Fensterflache

In Neubauten müssen Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraume, die für eine
dauernde Nutzung vorgesehen sind, lichte Rohe von 2.30 m aufweisen.
lm Dachgeschoss kann die mittlere Raumhohe auf 2.10 m reduziert wer­
den. Die Raumgrosse für Wohnbauten muss im Minimum den Grossenbe­
stimmungen des sozialen Wohnungsbaus entsprechen.

Für Ferienhauser kann von diesen Normen abgewichen werden.

Die Fensterflache von Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraumen muss minde­
stens einen Zehntel der Bodenflache betragen.

Art. 71 Abstellraume

Bei Mehrfamilienhausern von vier und mehr Wohnungen sind in der Nahe
des Rauseingangs genügend grosse gemeinsame Abstellraume für Kinder­
wagen, Velos und dgl. vorzusehen.

Bei Industrie- und Gewerbebetrieben sowie grosseren Überbauungen ist
ein Kehricht-Container-Platz einzurichten.

Art. 72 Sanitare Einrichtungen

Für jede Wohnungen sind eigene sanitare Anlagen zu erstellen (Toi­
letten, Badezimmer).

Für Toiletten und Badezimmer ist die Lüftung mittels Schachten oder
andern Ventilationsanlagen zulassig, sofern deren einwandfreie Wir­
kung gewahrleistet ist. Bei Restaurants, offentlichen Versammlungs­
lokalen usw. sind für beide Geschlechter getrennte, über einen be­
lüfteten Vorraum zugangliche Toiletten in genügender Anzahl zu er­
stellen.

Art. 73 Lüftungsanlagen

Ventilationsoffnungen dürfen auf der Strassenseite der Gebaude oder
gegen einen offentlichen Durchgang nicht tiefer aIs drei Meter über
dem Boden angebracht werden.

Wirtschaften, Restaurants, Saalbauten und ahnliche Betriebe sind mit
mechanischen Lüftungen einzureichen, die eine einwandfreie Lufter­
neuerung gewahrleisten. Einschlagige Normen und Bestimmungen sind
massgebend.

Art. 74 Umwelt- und Gewasserschutz

Die Bestimmungen des Umwelt- und Gewasserschutzes sind gemass den
kantonalen und eidgenossischen Vorschriften einzuhalten.
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4 BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN

Art. 75 Baubewilligungsverfahren

Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach dem Baubewilligungs­
dekret.

Das Baubewilligungsverfahren umschreibt die bewilligungspflichtigen
und bewilligungsfreien Bauvorhaben nicht abschliessend.

Art. 76 Baubewilligungspflicht

Neben den im Baubewilligungsdekret aufgeführten Grundlagen sind
Baulandparzellierungen der Gemeinde zur Überprüfung der Ausnützung
zu unterbreiten.
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5. ZONENVORSCHRIFTEN

5.1 Gerneinsarne Vorschriften

Art. 77 Zoneneinteilung

Das Gerneindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt:

Benennung Abkürzung Farbe auf Plan

Dorfzone
Wohnzone W4
Wohnzone W3
Wohn- und Geschaftszone WG 3 U
Wohnzone W3 speziell

Wohnzone W2
Wohnzone W2 Speziell
Gewerbezone
Sport- und Erholungszone
Sport zone Skipisten
Landwirtschaftszone

Zone für offentliche Bauten und
Anlagen
Quellschutzzone
Landschaftschutzzone
Naturschutzzone
Baurnbestand/Ufergeholz
Langlaufloipe
Zone ohne Nutzungszuordnung

Gefahrenzone
Verkehrsanlagen
Wald- und Forstgebiete

Art. 78 Etappen

D
W4
W3
WG3 U
W3SP

W2
W2 SP
G
SZ

LW1
LW2

ëBëA

LR
NK
B/UG
LL
ZoN

Gl/G2
VA
WD

braun
dunkelrot
rot
rot/violett
rot/weiss
schraffiert
orange
orange/weiss
violett
hellblau
Raster
olivgrün
hellgrün

grau
Raster
Raster / grün
Raster / grün
Signatur
Signatur
fleischfarben

Raster
gelb
dunkelgrün

Das Baugebiet wird in zeitlich abgestufter Reihenfolge zur Überbau­
ung freigegeben.

Die erste Etappe urnfasst die Bauzonen, die aufgrund abgeschlossener
Planung und Erschliessung baureif sind oder bei zielstrebiger
Weiterführung der bisher erbrachten Leistungen voraussichtlich
innert fünf Jahren baureif gernacht werden kënnen.

Die spateren Etappen urnfassen Bauzonen, die nicht erschlossen sind,
jedoch innert 15 Jahren benotigt und erschlossen werden.
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5.2 Zonenordnung

Art. 79 Dorfzone D

Nutzungsart:

Bauweise:

Geschosszahl:

Gebaudehohe:

Grenzabstand:

Gebaudelange:

Die Dorfzone umfasst das engere Dorfgebiet. Sie ist
für die Erhaltung und Erstellung von Wohn- und Ge­
schaftsbauten vorgesehen und dient zur Wahrung der
erhaltenswerten Eigenart des Dorfbildes und zur For­
derung einer zweckmassigen Sanierung.

offen

den bestehenden oder umliegenden Gebauden entspre­
chend, jedoch max. 3 Vollgeschosse

den bestehenden oder umliegenden Gebauden entspre­
chend, jedoch max. 10.50 m

1/3 der Gebaudehohe, aber mind. 3.00 m

Firstfassade max. 12.00 m
Trauffassade max. 15.00 m

"Ne u- , An- und Umbauten haben sich in Stellung, Dachform, Proportio­
nen, Material, Fassadengestaltung und Farben den umliegenden Bauten
anzupassen. Stalle, Spycher und Stadel, die in dem vom Gemeinderat
aufgestellten und von der Urversammlung genehmigten Inventar auf­
geführt sind, dürfen in der Dorfzone nur nach den Richtlinien des
Inventars umgebaut werden. Diese Umbauten sind durch KRK zu geneh­
migen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II
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Art. 80 Wohnzone W4

Zweck: Forderung einer zweckmassigen Überbauung mit Mehr­
familienhausern und Rotels/Restaurant.
Neue Landwirtschafts- und storende Gewerbebetriebe,
sind in dieser Zone untersagt.

Bauweise: offen

Gebaudehohe: max. : 1~ m
min. : 14 m

Geschosszahl: max. : 4 Geschosse

GebaudeUinge: max. : 20 m
min. : 15 m

Gebaudebreite: max. : 14 m
Min. : 12 m

Grenzabstand: A 2/3 der Rohe, mind.aber 6.00 m
a 1/3 der Rohe, aber mind. 3.00 m

.Ausnützungsziffer: AZ : 1.0

Baumaterialien: Der Rolzaufbau bzw. die Rolzverkleidung muss
mindestens 2/3 der sichtbaren Fassadenflache
ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden,
sowie altrechtliche Bauten konnen die Minimalmasse unterschreiten.
Von den Minimalmassen kann ausnahmsweise abgewichen werden, und
zwar:

bei Gesamtüberbauungen gemass Art. 100

bei topographischen und natürlichen Bedingungen, die eine
Überbaubarkeit von Parzellen verunmoglichen würden.
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Art. 81 Wohnzone W3

Zweck: Forderung einer zweckmassigen Überbauung mit Mehrfami­
lienhausern, Rotels, Laden und nicht oder weniger sto­
rende Gewerbebetrieben. Landwirtschaftliche Betriebe,
ausgenommen die bestehenden, sind in dieser Zone unter­
sagt.

Bauweise: offen

Gebaudehohe: max. :13.50 m
min. : 11 . 00 m

Geschosszahl:

Gebaudelange:

Gebaudebreite:

max. 3 Geschosse

max. :15.00 m
min. :12.00 m

max. :12.00 m
min.: 8.00 m

Grenzabstande: A
a

2/3 der Rohe, mind.aber 6.00 m
1/3 der Rohe, aber mind. 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.8

Baumaterialien: Der Rolzaufbau bzw. die Rolzverkleidung muss
mindestens 2/3 der sichtbaren Fassadenflache
ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden,
sowie altrechtliche Bauten konnen die Minimalmasse unterschreiten.
Von den Minimalmassen kann ausnahmsweise abgewichen werden, und
zwar:

bei Gesamtüberbauungen gemass Art. 100

bei topographischen und natürlichen Bedingungen, die eine
Überbaubarkeit von Parzellen verunmoglichen würden.
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Art. 82 Wohn- und Geschaftszone WG 3 U

Nutzungsart:

Bauweise:

Baumaterial:

Geschosszahl:

Gebaudelange:

Gebaudebreite:

Gebaudehohe:

Grenzabstande:

Ausnützung:

Diese Zone ist für Überbauung mit Wohn- und Ge­
schaftshausern sowie für nichtstorendes Gewerbe
bestimmt.

offen

In der Regel sollen die traditionellen Baumate­
rialien angewendet werden.

max. drei Geschosse ab Strassenniveau. Das 1. DG
kann ausgebeut werden

15.00 m.

20.00 m, Gebaude mit mehr ais 15.00 m sind mit
zwei Giebeln zu versehen

max. 14.00 m ab Strassenniveau

kleiner Grenzabstand 1/3 der Gebaudehohe, mind.
aber 3.00 m von jedem Punkt der Fassade.

Grosser Grenzabstand 60% der Gebaudehohe, mind.
aber 6.00 m.

AZ = 1.1

Larmempfindlichkeitsstufe: II
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Art. 83 Wohnzone W3 speziell

Zweck: F6rderung einer zweckmassigen Überbauung mit Mehrfamilien­
hausern, Hotels, Laden sowie mit nicht oder weniger, st6ren­
de Gewerbebetrieben in der Nahe des Dorfkerns. Landwirt­
schaftliche Betriebe, ausgenommen die bestehenden, sind in
dieser Zone untersagt.

Bauweise:

Gebaudeh6he:

Geschosszahl:

Gebaudelange:

Gebaudebreite:

Grenzabstande:

offen

max. 13.50 m
min. 10.50 m
max. : 3 Geschosse

max. : 14 . 00 m
min. : Il. 00 m

max. : 12. 00 m
min.: 8.00 m
A: 2/3 der H6he mindestens 5.00 m
a: 1/3 der H6he mindestens 3.00 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.9

Baumaterialien: Der Holzaufbau bzw. die Holzverkleidung muss
mindestens 2/3 der sichtbaren Fassadenflache
ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden,
sowie altrechtliche Bauten k6nnen die Minimalm~sse unterschreiten.
Von den Minimalmassen kann ausnahmsweise abgewichen werden, und
zwar:

bei Gesamtüberbauungen gemass Art. 100

bei topographischen und natürlichen Bedingungen, die eine
Überbaubarkeit von Parzellen verunm6g1ichen würden.



35

Art. 84 Wohnzone W2

Zweck: Forderung einer zweckmassigen Überbauung mit Wohn- und Fe­
rienhausern Landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe,
ausgenommen Gastbetriebe, und bestehende landwirtschaftliche
Betriebe, sind untersagt.

Bauweise:

Gebaudehohe:

Geschosszahl:

Gebaudelange:

Gebaudebreite:

offen; Zwillings- und Reihenhauser sind
gestattet.
max. : la . a a m

max.:2 Geschosse

max.: 11. a a m
min.: 8. 00 m

max.: 10.00 m
min.: 6.50 m

Grenzabstande: A
a

2/3 der Rohe mindestens 5.0 m
1/3 der Rohe mindestens 3.0 m

Ausnützungsziffer: AZ: 0.3

Baumaterialien: Der Rolzaufbau bzw. die Rolzverkleidung muss
mindestens 50 % der sichtbaren Fassadenflache
ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden,
sowie altrechtliche Bauten konnen die Minimalmasse unterschreiten.
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Art. 85 Wohnzone W2 spezie1.1.

Zweck: Forderung einer zweckmassigen Überbauung mit Wohn- und Fe­
rienhausern sowie mit nicht oder wenig storenden Gewerbebe­
triebe in der Nahe des Dorfkerns. LandwirtschaftIiche Be­
triebe, ausgenommen die bestehenden, sind in dieser Zone
untersagt.

Bauweise: offen

Gebaudehohe: max. :10.0 m

Geschosszahl: max.:2 Geschosse

Gebaudelange: max. :11.00 m
min.: 8.00 m

Gebaudebreite: max. :10.00 m
min.: 7.00m

Grenzabstande: A :2/3 der Rohe mindestens 5.00 m
a :1/3 der Rohe mindestens 3.00 m

,Ausnützungsziffer : AZ: 0.5

Baumaterialien: Der Rolzaufbau bzw. die Rolzverkleidung muss
mindestens 50 % der sichtbaren Fassadenflache
ausmachen.

Larmempfindlichkeitsstufe: II

Untergeordnete Nebenbauten, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden,
sowie altrechtliche Bauten konnen die Minimalmasse unterschreiten.

Art. 86 Gewerbezone

a) Zweck:
Forderung einer Konzentration von massig storenden Landwirtschafts­
und Gewerbebetrieben sowie Kleinindustrien. Betriebszugehorige Woh­
nungen dürfen errichtet werden. Reine Wohnbauten sind jedoch nicht
zugelassen.

b) Bauweise:
Rohe, Art und Weise der gewerblichen und industriellen Bebauung wer­
den vom Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung des offent­
lichen und privaten Interesses sowie der nachbarlichen Wohnzone und
den gewerblichen und industriel1en Erfordernissen von Fall zu FaII
festgesetzt.

AIs Grenzabstand gilt ein Drittel der Gebaudehohe, mindestens 3.00
m. Der Grenzabstand zu Nachbarwohnzonen betragt mindestens 10.00 m.

Die Umgebung und BepfIanzung ist Bestandteil jeder gewerblichen und
industriellen Anlage; der Gemeinderat kann entsprechende Anordnungen
erteilen.

Larmempfindlichkeitsstufe: III
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Art. 87 Sport- und Erholungszone

Die Sport- und Erholungszone ist vorgesehen für Einrichtungen und
Anlagen, die den Sport- und Erholungsaktivitaten dienen, sowie für
das Anlegen und den Unterhalt der Skipisten und der dafür
notwendigen Transportanlagen.

Der Gemeinderat kann verlangen, dass im Gebiet der Skipisten, die
bestehenden Einfriedungen wahrend der Wintersaison demontiert
werden. Zur weiteren Sicherung der Skiabfahrten kann die Gemeinde­
verwaltung verfügen, dass in einem Perimeter der Skipisten ein
Quartierplan durchgeführt wird.

Larmempfindlichkeitsstufe: III

Art. 88 Landwirtschaftszone LW

Landwirtschaftszone LW1:
Die Landwirtschaftszone LW1 umfasst jene Gebiete, die für eine land­
wirtschaftliche Nutzung gut geeignet sind.

Landwirtschaftszone LW2:
Die Landwirtschaftszone LW2 sind Gebiete die sich für eine landwirt­
schaftliche Nutzung nur bedingt eignen, die jedoch im Gesamtinteres­
se landwirtschaftlich zu nutzen sind.

In den Landwirtschaftszonen sind in der Regel nur Bauten gestattet,
die der Landwirtschaft dienen.

In den mit Baumen bestockten Landwirtschaftszonen, wie z.B. Weidwal­
der, ist die landwirtschaftliche Nutzung im ortsüblichen Rahmen ge­
stattet.

Bestehende ehemalige landwirtschaftliche Okonomiegebaude konnen im
Sinne von Art. 24 RPG und Art. 42 des kantonalen Raumplanungsge­
setzes erneuert, teilweise verandert, wieder aufgebaut und zweckent­
fremdet genutzt werden.

Vor Baubeginn ist ein Eigentumsvorbehalt mit entsprechendem Veraus­
serungsverbot im Grundbuch einzutragen.

Larmempfindlichkeitsstufe: III

Art. 89 Zone für ôffentliche Bauten und Anlagen ôBôA

Nutzungsart:

Bauweise:

Grenzabstand:

Zone für die Erstellung von offentlichen Bauten und
Anlagen oder anderer Einrichtungen (Sport, Erho­
lung) , die im offentlichen Interesse liegen. Jegli­
che private Überbauung ist untersagt.

offen oder gestaffelt

1/3 der Gebaudehohe, mind. jedoch 3.00 m

Larmempfindlichkeitsstufe: III
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Art. 90 Quellschutzzonen
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Die Quell- und Grundwasserschutzzone hat zum Ziel, das Trinkwasser
sowohl von einer schleichenden wie auch von einer unfallbedingten
Verunreinigung zu schützen.

Die Schutzzone wird unterteilt in :

Zone S
Besitze
Nutzung
Anlagen

l (Fassungsbereich) Sie ist
des Eigentümers der Fassung
und Bau sind verboten, nur

der Fassung ist moglich.

eingeûi.unt und sollte im
sein. Landwirtschaftliche
der Bau für die n ô t Lqe n

Zone S II (engere Schutzzone): Bau und Anlage sind verboten.
Landwirtschaftliche Nutzung ist nur môq L'i ch , wenn sie keine
Gefahr für das Grundwasser darstellt.

Zone S III (weitere Schutzzone): Der Wohnungsbau ist unter
Schutzmassnahmen moglich. Bauten für Industrie und Gewerbe sind
verboten. Die meisten landwirtschaftlichen Nutzungen sind
moglich.

Innerhalb der Gewasserschutzzonen, der Gewasserschutzareale und der
,provisorischen Gewasserschutzzonen muss der Gesuchssteller mit einer
Beurteilung den Beweis erbringen, dass sein Projekt den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht.

lm A1Igemeinen müssen a Ll.e Bauten und Anlagen innerhalb dieser
Schutzzonen mit den eidgenossischen Vorschriften zum Fassungsschutz
übereinstimmen (Wegleitung zur Ausscheidung von Gewasserschutz­
bereichen, Gewasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen) .

Alle Projekte innerhalb dieser Schutzzonen müssen der Dienststelle
für Umweltschutz unterbreitet werden.

Art. 91 Landschaftsschutzzonen

Die Landschaftschutzzone dient zur Erhaltung von besonders schonen
und wertvollen Landschaften. Innerhalb der Landschaftsschutzzonen
sind Bauten und Anlagen nur zulassig, wenn sie standortgebunden sind
und wenn sie zur Wartung und Bewirtschaftung des Gebietes notwendig
sind. Entsprechende Bauten und Anlagen sind besonders sorgfaltig in
die Landschaft zu integrieren.

Das Fallen von Hecken und das Roden von geschützten Baumgruppen sind
bewilligungspflichtig. Der Gemeinderat erteilt die Bewilligung, wenn
Ersatzpflanzungen von Baumen der gleichen Art gesichert sind und den
Eigentümern andernfalls unzumutbare Nachteile erwachsen würden.

Larmempfindlichkeitsstufe: III
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Art. 92 Naturschutzzonen

Die Naturschutzzone umfasst Zonen, die wegen ihrer Eigenart oder
ihrer besonderen Pflanzen- oder TiergeseIIschaften schützenswert
sind. Bauten und Anlagen sind untersagt, wenn sie nicht zur Wartung
des Gebietes notwendig sind. Massnahmen wie z , B. Entwasserungen,
Bewasserungsanlagen und Gelanderveranderungen sind nur gestattet,
wenn sie dem Zonenzweck entsprechen.

Der Gemeinderat kann zusatzliche Schutzverordnungen
Gebiete erlassen, wenn dies für den Schutz und die
Naturschutzzonen erforderlich ist.

Larmempfindlichkeitsstufe: III

Art. 93 Baumbestand / Uferqehôlz

für diese
Pflege der

Die im Zonenplan aIs Baumbestand und Haine definierten Zonen dürfen
in ihrer Gesamtheit nicht verringert werden. Ebenso sind Baumbestan­
de und' Baumgruppen innerhalb ausgeschiedener Zonen in der Gesamtheit

. n i c h t zu verringern.

Art. 94 Lanqlaufloipe L

In der Zone für die LangIaufIoipe wird wahrend der Zeit, in der
Schnee Iiegt, die LangIaufIoipe angeIegt.

lm Bereich der Loipe sind oberirdische Bauten, Veranderungen der
OberfIachengestaIt, feste Einzaunungen, Lagerplatze sowie weitere
Massnahmen, die ein Anlegen der LangIaufIoipe behindern, untersagt.
Einwachsende Stauden und Baume im Perimeter der Loipe konnen vom
Loipenunterhaltsdienst entfernt werden.

Zur Sicherung der LangIaufIoipe kann der Gemeinderat verfügen, dass
im Perimeterbereich der Loipe ein Quartierplan durchgeführt wird
oder er kann die genaue Plazierung eines Gebaudes anordnen. Der
definitive Verlauf der LangIaufIoipe in der Bauzone wird in Abwagung
der offentlichen und privaten Interessen von FaII zu FaII zwischen
der Gemeindeverwaltung und dem Grundeigentümer angepasst und
festgeIegt.

Art. 95 Bauentwicklunqszonen

Die Bauentwicklungszone innerhalb des SiedIungsgebietes umfasst
Land, das innert der nachsten 10-15 Jahren für die BesiedIung nicht
benotigt wird. In der Bauentwicklungszone wird eine künftige Erwei­
terung vorrangig verwirklicht.

In der Bauentwicklungszonen darf erst gebaut werden, wenn dieses
Land durch UrversammIungsbeschIuss der Bauzone zugeteilt und vom
Staatsrat homologiert wurde.
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Art. 96 Zone ohne Nutzungszuordnung

In der Zone ohne Nutzungszuordnung ist das Waldfest­
stellungsverfahren in Bearbeitung. Sobald die Waldfeststellung in
diesen Gebie ten rechtsgültig abgeschlossen ist, wird die
entsprechende Zone der angrenzenden Bauzone bzw. dem Wald
zugewiesen, und zwar je nach Ausgang des Waldfest­
stellungsverfahrens. Die Anpassung der Zonenzugehorigkeit richtet
sich nach dem Verfahren von Art. 33 ff. kRPG.

Art. 97 Gefahrenzone Gl/G2

a) Gefahrenzone Gl (rot)

Die Gefahrenzone Gl sind Gebiete mit starker Lawinen- oder sonstigen
Überschüttungsgefahren. In diesen Gebieten dürfen keine Bauten ir­
gendwelcher Art erstellt werden, die sich für den Aufenthalt von
Menschen und Tieren eignen.

b) Gefahrenzone G2 (blau)

'Di e Gefahren zone G2 sind Gebiete mit schwacherer Lawinen- oder Über­
schüttungsgefahr. Für Bauvorhaben in dieser Zone kann die Ge me i nd e ­
verwaltung spezielle Vorschriften erlassen.

Bei akuter Gefahr kann die Gemeindeverwaltung die Evakuierung von
Bauten in dieser Zone anordnen. In allen diesen Fallen muss die Ge­
meinde das Forstinspektorat konsultieren. Dem Grundeigentümer bleibt
der Nachweis offen, dass die Gefahrdung des Baugrundstückes und des
Zuganges durch sichernde Massnahmen behoben sind.

Art. 98 Verkehrsanlagen VA

Diese Zone umfasst bestehende und zukünftige offentliche und private
Verkehrs- und Parkierungsflachen.

Art. 99 Wald- und Forstgebiete WD

Da s Forstgebie t umfasst das gesamte Waldareal, das durch die eidge­
nossische und kant ona l e Gesetzgebung umschrieben und geschützt ist,
s owie das zur Aufforstung bestimmte Gebiet.
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5.3 Besondere Vorschriften für Gesamtüberbauungen und für
Baulandumlegungen

Art. 100 Gesamtüberbauung

Bei einer Überbauung einer grosseren zusammenhangenden Flache kann
der Gemeinderat Abweichungen vom Baureglement und den Zonenvor­
schriften gestatten:

die Überbauung ist gesamthaft zu planen und aufzulegen;

sie muss im einzelnen und in ihrer Gesamtanlage gut gestaltet
sein und eine gute Beziehung zur baulichen und landschaftlichen
Umgebung aufweisen;

die vorgeschriebenen Abstellplatze für Motorfahrzeuge sind zu
errichten;

das Ausnutzungsmass (inkl. Bonus) der entsprechenden Bauzone
darf nicht überschritten werden;

im "übrigen Gemeindegebiet" muss die Strassenerschliessung, die
Wasserversorgung und die Kanalisation auf eigene Kosten gebaut
werden.

Der Gemeinderat kann das Projekt für eine Arealüberbauung fachman­
nisch begutachten lassen, wobei die Kosten vom Bauherrn zu tragen
sind.

Weitere Bestimmungen des kantonalen Rechtes bleiben vorbehalten.

Das anzuwendende Verfahren ist dasjenige des Quartierplanes.

Art. 101 Landumlegung

Die Landumlegung besteht in der Zusammenlegung der Grundgüter eines
bestimmten Gebietes und in der gerechten Neuverteilung des Grundei­
gentums und der damit verbundenen dinglichen Rechte. Sie dient dem
Ziel, gesamthaft für die Eigentümer eine bessere Bodennutzung zu er­
moglichen und eine zweckmassige Verwirklichung der Zonennutzungs­
plane sicherzustellen.

Unter Vorbehalt der Genehmigung des Staatsrates wird laut kant. RPG
Artikel 17 das Landumlegungsverfahren eingeleitet:

a) durch Beschluss der Mehrheit der Eigentümer, denen die Mehrheit
der Oberflache gehort oder

b) durch Beschluss des Gemeinderates.

Der Einleitungsbeschluss wird im Grundbuch angemerkt. Vorbehalten
bleiben die Bestimmungen des entsprechenden kantonalen Dekretes über
die Landumlegung und Grenzregulierung.



Art. 102 Grenzregulierung
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Die Grenzregulierung Iegt den neuen Grenzveriauf zwischen benach­
barten Grundstücken im Interesse ihrer rationellen Überbauung und
Bewirtschaftung fest.

Sie wird Iaut kant. RPG Artikei 18 eingeleitet auf Begehren eines
interessierten Grundeigentümers oder von Amtes wegen auf Anordnung
des Gemeinderates. Vorbehaiten bleiben die Bestimmungen des
entsprechenden kantonalen Dekretes über die Landumiegung und
Grenzregulierung.

6. SCHLUSS- UND STRAFBESTIMMUNGEN

Art. 103 Ausnahmebewilligungen

Sofern besondere bauliche Verhaitnisse oder Bedürfnisse es rechtfer­
tigen und unter Vorbehait kantonal- und bundesrechtIicher Bestimmun­
gen, kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Vorschriften dieses Re­
glements bewiIligen. Es dürfen aber keine nachbarlichen und keine
wesentlichen offentlichen Interessen verietzt werden.

Die Erteilung einer AusnahmebewiIligung ist insbesondere zulassig:

wenn die Anwendung des Bauregiementes zu einer ausserordentli­
chen Harte führt;

für Bauten in ausschiiesslich offentlichem Interesse;

für provisorische Bauten.

Die AusnahmebewiIligung kann mit Aufiagen verknüpft sowie befristet
werden. Die Ausnahmebewilligung bedarf jedoch einer BewiIligung
durch den Kanton.

Werden Ausnahmen beantragt, so kann der Gemeinderat seine Entschei­
dung auf das Gutachten eines neutralen Fachmannes stützen. Die Ko­
sten der Begutachtung k6nnen dem Auftragsteller überbunden werden.

Anst6sser- und Nachbariiegenschaften dürfen durch eine Ausnahmebe­
willigung nicht wesentlich starker benachteiligt werden, aIs dies
bei reglementsgemasser Bauweise zu erwarten ware.
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Art. 104 Altrechtliche Bauten

Als altrechtliche Bauten werden nach früherem Recht erstellte be­
zeichnet, die diesem Baureglement widersprechen.

Untergeordnete Volumenerh6hungen und Neubauten sind gestattet, wenn
diese für sich allein diesem Baureglement entsprechen und die zusat­
zlichen Erfordernisse wie Parkplatze erfüllt werden und dadurch be­
stehende Erfordernisse der altrechtlichen Baute nicht aufgehoben
werden.

Ehemalige landwirtschaftliche Oekonomiegebaude in der Bauzone,
vorbehalten in der Dorfzone, k6nnen umgebaut werden, auch wenn sie
die minimal vergeschriebenen Ausmasse unterschreiten.

Bauten, die in den Fahrbahn- oder Gehsteigraum bestehender oder pro­
jektierter Strassen ragen, dürfen grundsatzlich nur unterhalten wer­
den. Anderungen der Zweckbestimmung, innere Strukturverbesserungen
und geringfügige ausserliche Veranderungen sind gestattet, wenn die
notwendigen Auflagen und Bedingungen erfüllt werden und als 6ffent­
lich-rechtliche Eigentumsbeschrankungen im Grundbuch zugunsten der
Gemeinde eingetragen werden.

,Abb r u c h r e i f e altrechtliche Bauten, die nicht im Inventar der
schützenswerten Bauten und Gebaudeanlagen aufgeführt sind, sind zu
entfernen.

Art. 105 Gebühren

Für die baupolizeilichen Verrichtungen der Gemeinde und für die Be­
nützung von 6ffentlichem Eigentum sind Gebühren zu entrichten. Der
Gebührentarif wird vom Gemeinderat festgesetzt und vom Staatsrat ge ­
nehmigt.

Art. 106 Bussen

Handlungen gegen die Vorschriften dieses Reglementes sowie gegen
rechtskraftige Verfügungen des Gemeinderates werden durch den Ge­
meinderat mit einer Busse bis zu Fr. 100'000.-- bestraft, unter Vor­
behalt derjenigen Falle, die durch die kantonale oder eidgen6ssische
Gesetzgebung mit einer h6heren Strafe belegt werden k6nnen.

Die Übertretungen und die Bussen verjahren in 2 Jahren. Die Verfol­
gungsverjahrung wird durch jede Untersuchungshandlung, die Voll­
streckungsverjahrung durch jede Vollstreckungshandlung unterbrochen.
Die Strafanzeige und die Busse sind jedoch auf alle Falle verjahrt,
wenn die Frist um die Halfte überschritten ist.
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Art. 107 Herstellung des gesetzmassigen Zustandes

Der Gemeinderat kann den Bauherrn anweisen, Bauten zu beseitigen,
welche gegen die Vorschriften dieses Reglements oder gegen rechts­
kraftige Verfügungen verstossen. Beseitigt der Bauherr diese Bauten
innert der eingeraumten Frist nicht, hat der Gemeinderat deren Be­
seitigung auf Kosten des Bauherrn anzuordnen.

Art. lOS Übergangsrecht

Die zur Zeit der Inkraftsetzung dieses Baureglementes noch nicht
definitiv bewilligten Gesuche unterliegen dem vorliegenden Bauregle­
ment.

Art. 109 Inkrafttreten

Dieses Baureglement tritt nach Genehmigung durch die Urversammlung
am Tage der Anerkennung durch den Staatsrat in Kraft. Gleichzeitig

.we r de n auf diesen Zeitpunkt samtliche bisherigen Bestimmungen, die
die sem Baureglement widersprechen, aufgehoben.


